
ausgesprochenen Erziehungsmaßnahmen, die in dem 
ungelösten Konflikt auf einer anderen Grundlage be
ruhten, werden dann gegenstandslos, weil sie der in
zwischen erfolgten Aussöhnung störend im Wege stehen 
würden.
Diese Möglichkeit der Beendigung des Einspruchsver

fahrens besteht auch dann, wenn der Einspruch sich nur 
gegen eine Verpflichtung zur Wiedergutmachung rich
tet, sowie bei zivilrechtlichen Streitigkeiten. Die Aus
söhnung ist vom Kreisgericht zu Protokoll zu nehmen. 
Einer Aufhebung des Beschlusses der Schiedskommis
sion bedarf es nicht.

\

Plenartagung des Obersten Gerichts 
über die Tätigkeit der Schiedskommissionen

Die guten Erfahrungen aus der Tätigkeit der Schieds
kommissionen sowie aus der Anleitung durch die Kreis- 
und Bezirksgerichte zu verallgemeinern, eine einheit
liche Rechtsanwendung zu sichern, die gesellschaftliche 
Wirksamkeit der Schiedskommissionen zu erhöhen und 
sie auf die Aufgaben vorzubereiten, die ihnen mit dem 
Inkrafttreten des neuen Strafrechts erwachsen werden 
— das war das Anliegen der 17. Plenartagung des Ober
sten Gerichts, die am 20. Dezember 1967 stattfand und 
zu der insbesondere Vorsitzende von Schiedskommis
sionen als Gäste geladen waren.
Nach dem einleitenden Referat von Vizepräsident Dr. 
R e i n w a r t h 1  entwickelte sich eine rege Diskussion, 
die zahlreiche Probleme der Tätigkeit der Schiedskom
missionen und ihrer Anleitung durch die Gerichte so
wie Fragen der Anwendung der SchK-Richtlinie be
rührte. ■
Auf den engen Zusammenhang zwischen den am 1. Juli 
1968 in Kraft tretenden neuen Strafgesetzen mit ihren 
größeren Anforderungen an die Schiedskommissionen 
und der im Entwurf vorliegenden Neufassung der 
SchK-Richtlinie wies Dr. W ü n s c h e ,  Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Mlnisterrats und Minister der 
Justiz, hin. Die Beratung des Plenums des Obersten 
Gerichts werde weitere Anregungen für die Ausgestal
tung der SchK-Richtlinie geben, und der Plenarbeschluß 
werde den Boden für die Anwendung der künftigen 
Richtlinie bereiten.
Der Minister faßte ferner die wesentlichen Ergebnisse 
der Untersuchungen über die Tätigkeit der Schieds
kommissionen zusammen, die das Ministerium der Ju
stiz vor einiger Zeit im Bezirk Dresden durchgeführt 
hatte2. Einerseits erbrächten die zahlreichen Beispiele 
hoher gesellschaftlicher Wirksamkeit den Nachweis, daß 
die Schiedskommissionen in der Lage sind, höheren 
Anforderungen gerecht zu werden. Andererseits sei das 
Niveau der Anleitung und Schulung der Schiedskom
missionen durch die Gerichte noch sehr unterschied
lich. Wenn den Schiedskommissionen durch die künftige 
SchK-Richtlinie weitere Rechte und neue Aufgaben 
übertragen würden, so verpflichte das die Kreis- und 
Bezirksgerichte, die Anleitung der Schiedskommissionen 
wesentlich zu qualifizieren. Diese Anleitung sei ein 
integrierender Bestandteil der Leitungstätigkeit des 
Kreisgerichtsdirektors Und des Bezirksgerichts.
Uber gute Erfahrungen bei der Anwendung verschiede
ner aufeinander abgestimmter Formen der Anleitung 
der Schiedskommissionen durch das Kreisgericht Mühl
hausen konnte Direktor F i s c h e r  berichten. Neben 
der unmittelbaren Hilfe durch das Kreisgericht und der 
individuellen Anleitung durch einen Betreuer werde 
den regelmäßigen Schulungen in einem Stützpunkt
system besondere Bedeutung beigemessen. Ein Semi
narplan sehe — nach Schwerpunkten gegliedert — so
wohl die Behandlung grundsätzlicher Fragen als auch 
die Auswertung praktischer Beispiele aus der Tätigkeit 
der Schiedskommissionen vor. Dieser Plan werde —

1 Das Referat ist auszugsweise in diesem Heft veröffentlicht.
2 Vgl. Winkler / Gömer, „Gesellschaftliche Wirksamkeit der 
Schiedskommissionen“, Der Schöffe 1967, Heft 9, S. 319 ff.

mit Literaturhinweisen versehen — allen Schieds
kommissions-Mitgliedern rechtzeitig übermittelt, damit 
sie sich auf die Schulung gründlich vorbereiten kön
nen. Außerdem finde beim Kreisgericht Mühlhausen 
vierteljährlich ein Erfahrungsaustausch mit den Vor
sitzenden der Schiedskommissionen statt, um die besten 
Arbeitsmethoden zu verallgemeinern sowie Schieds
kommissions-Beschlüsse, Beratungsprotokolle -und Ein
spruchsentscheidungen des Kreisgerichts auszuwerten.
Als ein besonderes Forum des Erfahrungsaustausches 
hat sich die erste Jahreskonferenz aller Mitglieder der 
Schiedskommissionen im Stadtbezirk Berlin-Lichten- 
berg erwiesen, über deren Ergebnisse der Direktor des 
Stadtbezirksgerichts, K o p a t z , sprach. Auf dieser Kon
ferenz wurde vor allem über das Zusammenwirken der 
Schiedskommissionen mit den Ausschüssen der Natio
nalen Front und anderen Organen bei der Schaffung 
eines geschlossenen Systems der Kriminalitätsvorbeu
gung, über die Methoden der Kontrolle.von Erziehungs
maßnahmen, über die Arbeit des Beirats für Schieds
kommissionen sowie über die langfristige Qualifizie
rung der Schiedskommissionsmitglieder beraten3.
Die Verantwortung der Bezirksgerichte, denen es ob
liegt, die Kreisgerichte bei der Anleitung der Schieds
kommissionen zu unterstützen, hob Direktor B r u n 
n e r  (Stadtgericht von Groß-Berlin) hervor. Das Präsi
dium des Stadtgerichts habe seit der Bildung des Bei
rats für Schiedskommissionen einen immer größeren 
Einfluß auf die planmäßige Anleitung der Schieds
kommissionen durch die Stadtbezirksgerichte genom
men4 *.
Das Plenum des Bezirksgerichts Erfurt hat bereits im 
November 1965 einen Beschluß über die Aufgaben der 
Gerichte bei der Anleitung der Schiedskommissionen 
gefaßt. Direktor K u b a s c h vermittelte die Erfahrun
gen, die bei der Durchsetzung dieses Dokuments ge
wonnen wurden. Das Präsidium des Bezirksgerichts 
werte hierzu regelmäßig Berichte und Einschätzungen 
der Inspektionsgruppe, der Direktoren der Kreis
gerichte und der Fachsenate aus. Die besten Erfahrun
gen würden durch „Informationsblätter für die 
Schiedskommissionen“ verallgemeinert, in denen z. B. 
die gründliche Vorbereitung und zielgerichtete Durch
führung der Beratungen, die differenzierte Mitwirkung 
gesellschaftlicher Kräfte, der richtige Inhalt der Be
schlüsse und Empfehlungen, die Kontrolle der Maß
nahmen der Schiedskommissionen sowie die Verbes
serung der Zusammenarbeit mit staatlichen Organen 
und gesellschaftlichen Organisationen behandelt wer
den.
Minister Dr. W ü n s c h e  wies in diesem Zusammen
hang darauf hin, daß die Bezirksgerichte auch die Ent
scheidungen der Kreisgerichte über Einsprüche gegen

3 Vgl. Kopatz / Probst, „Kreiskonferenzen — Auftakt zur Neu
wahl der Schiedskommissionen*', Der Schöffe 1968, Heft 2.
4 Hinsichtlich der Erfahrungen der Berliner Gerichte bei der
Anleitung der Schiedskommissionen vgl. „Neues bricht sich 
Bahn (Aus dem Bericht an das 15. Plenum des Stadtgerichts 
von Groß-Berlin vom 23. Februar 1966)“, Der Schöffe 1966, 
Heft 5, S. 163 ff. (167); Probst, „Zur Anleitung der Schiedskom
missionen durch die Kreisgerichte“, Der Schöffe 1966, Heft 2, 
S. 50 ff.
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